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Gegen die von ihnen vorgeschlagene Vorgehensweise einer Freigabe von 
wässrigen BetriebsabfaJ.len unter Zugrundelegung einer Einzelfallbe
trachtung habe ich k~ine Einwände. 

Die Strahlenschutzverordnung sieht in § 29 .Abs. 5 eine Einbeziehung der 
nach Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz zuständigen Behörden in den 
dort genannten Fäll~n vor. Die 41fonnation an die nach dem Wass'er
haushaltsgesetz zuständige Behörde über die beabsichtige Einleitung 
freigegebener wässeriger Abfalle entspricht der guten Praxis beim Voll
zug des Atom- und Strahlenschutzrechts in Niedersachsen·. Gründe die 
gegen eine solche Vorgehensweise sprechen, erkenne ich nicht. 

Ich bitte Sie, mich über die Erfahrung der Entsorgung der wässerigen 
Betriebsabfalle halbjährlich zu unterrichten, über geplante Änderungen 
oder Schwierigkeitenjedoch unverzüglich. 

Im Auftrag 

Dr. Sefzig 
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